
Vollzug der Wassergesetze; 
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem GE Wolferszell in die Kinsach durch die Ge-
meinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
 
Die Gemeinde Steinach beantragte mit den Unterlagen vom 17.11.2025 beim Landratsamt 
Straubing-Bogen die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von Nie-
derschlagswasser aus dem GE Wolferszell in die Kinsach. 
 
Pläne und Unterlagen, aus denen Art und Umfang des Vorhabens zu ersehen sind, liegen 

vom 29.04.2026 bis 29.05.2026 in der Internetpräsenz des Landratsamtes Straubing-Bo-

gen veröffentlicht (Untermenü: Politik & Verwaltung --> öffentliche Bekanntmachungen --> 

Wasserrecht). 

 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Straubing-Bo-
gen, Leutnerstraße 15, 94315 Straubing oder in der Gemeinde Steinach Einwendungen ge-
gen den Plan erheben. 
 
Etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 
BayVwVfG sind bei den vorbezeichneten Stellen innerhalb der Einwendungsfrist vorzubrin-
gen. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen 
ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird durch das Landratsamt Straubing-Bogen unter Be-
rücksichtigung der eingegangenen Einwendungen entschieden, ob ein Erörterungstermin 
bzw. eine Online-Konsultation durchgeführt wird. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass 

 
1. Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentli-

che Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 
 

2. die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden kann, 

 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. 
 
Straubing, 15.04.2026 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Pfeffer 
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Pfeffer Carolin

Von: Roland Schneider <roland.schneider@keb-bauplanung.de>
Gesendet: Dienstag, 31. März 2026 12:00
An: Bachl, Daniela (WWA-DEG)
Cc: Pfeffer Carolin; heller@steinach.bayern.de; 

buergermeisterin@steinach.bayern.de
Betreff: GE Wolferszell Steinach - 

Sehr geehrte Frau Bachl, 
 
bezüglich der ausreichenden Leistungsfähigkeit des Notüberlaufes der Rückhalterigole 
übersende ich Ihnen den Auszug aus dem Regenwasserlängsschnitt mit kurzer 
Erläuterung: 
 

 Der Zulauf zur Rigole (über die Reinigung) erfolgt über ein Rohr DN 250 mit einem 
Gefälle von 3,64 %o 

 Der Ablauf bzw. der Überlauf im Drosselschacht ist ebenfalls ein Rohr DN 250 mit 
einem Gefälle von 3,8 %o 

 Der Zulauf und Ablauf zur Rigole sind mit gleichen Rohrdimension und Gefälle 
hergestellt, wodurch keine Überlastung der Rückhalteeinrichtung vorhanden sein 
dürfte. 

 
 
Auszug Längsschnitt RW - Entwässerung 
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Sollten Sie noch Rückfragen haben, so können Sie mich jederzeit gerne kontaktieren. 
 
 
Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleibe ich, 
mit freundlichen Grüßen 
 
Roland Schneider 
Dipl.-Ing. (FH) 
 

 
 
 
 

KEB Bauplanungs GmbH 
Hirschberger Ring 10 
94315 Straubing 
info@keb-bauplanung.de  
Tel. 09421 / 330936 – 0 
Fax 09421 / 330936 – 9 
 
Geschäftsführer: Roland Schneider 
Prokurist (-in): Lukas Troiber, Sonja Schneider 
Sitz der Gesellschaft: Straubing - Registergericht: Straubing HR B 10454 
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Pfeffer Carolin

Von: Roland Schneider <roland.schneider@keb-bauplanung.de>
Gesendet: Mittwoch, 15. April 2026 13:45
An: Bachl, Daniela (WWA-DEG)
Cc: Pfeffer Carolin; Ursula Heller; Christine Hammerschick; Tobias Drexler
Betreff: GE Wolferszell Steinach - Zisternen - Ergänzung

Sehr geehrte Frau Bachl, 
 
in der Anlage übersende ich Ihnen in Ergänzung zum E-Mail vom 31.03.2026 die Zip-Datei 
in Gänze.  
Bei dem Anhang in der E-Mail vom 31.03.2026 fehlte die Zisterne 4. 
 
Hier nochmal der Text aus dem E-Mail vom 31.03.2026 der Vollständigkeit halber: 
 
Aus den Unterlagen in der Anlage gehen die in den Berechnungen angesetzten 
Drosselleistungen hervor. 
Nachfolgenden Auszug aus Erläuterungsbericht. 

 
 
Die nachgereichten Unterlagen werden wir 3-fach in Papier dem Landratsamt Straubing-
Bogen, Fr. Pfeffer zukommen lassen. 
 
Sollten Sie noch Rückfragen haben, so können Sie mich jederzeit gerne kontaktieren. 
 
 
Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleibe ich, 
mit freundlichen Grüßen 
 
Roland Schneider 
Dipl.-Ing. (FH) 
 

 
 
 
 

KEB Bauplanungs GmbH 
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